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Vogel des Jahres 2000: Der Rotmilan

Milvus milvus, Familie der Habichtartigen

Volksmund: Gabelweihe

65 cm groß, Flügelspannweite 175-195 cm

Lebensraum: Brutvogel im Wald, Nahrungsjagd im Freiland

Zugvogel, Winterquartier Südwesteuropa, teilweise schon Standvogel

Lebensraum: strukturreiche, hügelige Landschaften (Mittelgebirge)

Weltbestand ca. 20.000 BP
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Der Rotmilan – besonders geschützte Art

EU-Vogelschutzrichtlinie
„Anhang 1-Art“

Bericht der Bundesrepublik zum 
Zustand der Natur in Deutschland (März 
2014):

12.000 – 18.000 BP, Trend: abnehmend

Gefährdungen:
- Windkraftanlagen, Leitungen
- Horstbaumverluste
- Pestizide (direkt und indirekt)
- Nahrungsverluste (Mäuse, Hamster)
- Landwirtschaft 

(Dauergrünlandverlust von 2003 bis 
2012: 250.000 ha (5%)

- Illegale Verfolgung
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Windmühlen?
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Bundesnaturschutzgesetz und VSRiLi

Zu den besonders 
geschützten Arten 
gehören gemäß § 7 Abs. 2 
Nr. 13 a BNatSchG 
insbesondere die Tier-
und Pflanzenarten, die in 
Anhang A oder Anhang B 
der Verordnung (EG) Nr. 
338/97 aufgeführt sind 
(Vogelschutz-Richtlinie).
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Bundesnaturschutzgesetz

§ 44 (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere 
Tier- und Pflanzenarten)

Es ist verboten, wild lebende Tiere zu verletzen oder zu töten.

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 
und der europäischen Vogelschutzarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert. 
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Bundesimmissionsschutzgesetz

„Nachdem WKAn im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu genehmigen sind, gilt 
der Grundsatz des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, 
wonach die Genehmigung zu erteilen ist, wenn 
artenschutzrechtliche Verbote der Errichtung und 
dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.“
u.a. VG Würzburg 17.04.2012 Az. W 4 K 11.359
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Umweltverträglichkeitsprüfungen?
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2012 und 2013: 351 Genehmigungsverfahren nach 
BImSchG in NRW

„Von diesen 351 Verfahren hat in 308 keine 
Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden. Nur in 32 
Verfahren wurde eine UVP durchgeführt.“

Antwort des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz vom 3.12.2014 an das Landesbüro der 
Naturschutzverbände.



Windkraft, Rotmilan, Schwarzstorch & Co

Hoffnungsträger oder Planungsschreck?

Politik will Energiewende, 
Bundesbürger auch ?

Windenergie-Erlass NRW (4.11.2015) , 
Potentialstudie, 
Leitfaden zum Windkraft über Wald
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NRW-Politik
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Minister Johannes Remmel am Vorabend der NABU-
Landesvertreterversammlung 2014:

„Wir haben 3.000 Windräder in NRW, für unsere 
Klimaschutzziele brauchen wir 9.000, bei gutem 
Repowering vielleicht nur 6.000.“



NABU NRW – Position (2014) Auszüge:
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Wir fordern eine konsequent naturverträgliche
Energiewende! 

Das heißt: Windkraft ja, aber nicht auf Kosten des 
Artenschutzes.

WKA-Obergrenzen im Kommunen und Kreisen festlegen 
(„genug ist genug“)

Konsequentes Einhalten der Abstandsregelungen für 
Vogelhorste.



Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen 
Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten
(sog. „Helgoländer Papier) 15.04.2015 (Länderarbeitsgemeinschaft der staatl. 
Vogelschutzwarten)

Fachlich empfohlene Abstände von Windenergieanlagen zu 
bedeutenden Vogellebensräumen.

Jeweils 10-fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m zu:
- IBAs (SPA)
- Natura 2000-Gebiete
- Ramsar-Gebiete
- usw.

Freihalten:
- Überregional bedeutsame Zugvogelkonzentrationskorridore
- Gewässer ü. 10ha mit regionaler Bedeutung für brütende und 

rastende Wasservögel
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Mindest-Abstandsempfehlungen Arten:
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Schwarzstorch 3.000 m (Prüfbereich: 10.000 m)
Rotmilan 1.500 m (Prüfbereich:   4.000 m)
Wanderfalke 1.000 m 
Mäusebussard keine Empfehlung (!?)
Uhu 1.000 m (Prüfbereich:   3.000 m)
Reiher-Kolonie 1.000 m (Prüfbereich:   3.000 m)

Fledermäuse: keine vergleichbare Regelungen



Problem:
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Anerkennung durch Landes-Umweltminister, aber 
landesspezifische Abweichungen möglich

NRW-Leitfaden in Arbeit: NRW will beim Rotmilan bei 1.000 m 
bleiben



Gerichtsurteile

- Überwiegend zu Gunsten der Vögel ausgefallen

- z.T. wird unterschieden zwischen harten und weichen 
Tabuzonen

z.B.  OVG Münster (1. Juli 2013)
„Harte“: z.B. Naturschutzgebiete und gesetzlich 

geschützte
Biotope, ggf. Artenschutz
bei harten Tabuzonen keine weitere Abwägung möglich
„Weiche“: z.B. immissionsschutzrechtliche 
Mindestabstände, ggf. Artenschutz, Vogelschutzgebiete, 
FFH-Gebiete

- Potentialflächen für WEA-Standorte nach Abzug der „harten“ 
und „weichen“ Tabuzonen zusammenstellen (LANUV NRW)

- Festlegung von Konzentrationszonen durch Gemeinden
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Bundesverwaltungsgericht 27. Juni 2013

„Besteht für den gefährdeten Rotmilan durch den 
Betrieb von Windrädern ein erhöhtes Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko kann eine Genehmigung grundsätzlich 
nicht erteilt werden.“

Dabei hat das Gericht Aufzeichnungen eines Hobby-
Ornithologen höher bewertet als ein Fachgutachten!
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Problem: Gutachten bzw. „Gutachter“

Wer beauftragt Gutachter?

Welche Qualität haben die Gutachter?

Wer prüft und bewertet das Gutachten?

„Gutachten“ oder „Schlechtachten“ aus Sicht des 
Naturschutzes

VG Würzburg: 17.04.2012 (Az. W 4 K 11.359):
„Der vorliegende landschaftspflegerische Begleitplan weist 
hinsichtlich Grundlagenerhebung, Bestandsaufnahme und in 
der Bewertung erhebliche Mängel auf...“
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Gegen den Artenschutz
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Fledermäuse
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„Jährlich sterben rund 
250.000 Fledermäuse 
an Windkraftanlagen in 
Deutschland.“
(Christian Voigt, Leibniz-
Universität)

Anflug oder 
Barotrauma



Schwarzstorch
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„Störfaktor“



Der Energiewende-industrielle Komplex
- geht es noch um CO2?
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Was können Naturschützer tun?

Politik beeinflussen, Öffentlichkeit informieren ....

Haben die Naturschutzverbände eigene gut dokumentierte 
Daten? 

Dringend erforderlich: 
Rotmilan-, Schwarzstorch- und Uhu-Horste usw. kartieren und 
der Vogelschutzwarte NRW melden.

Auch der ULB übergeben, am besten mit 
Empfangsbestätigung und die ULB-Mitarbeiter zur 
gemeinsamen Besichtigung der Horste einladen.
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Fazit:
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NABU für Ausstieg aus Atom und Kohle

NABU für Erneuerbare Energien, dazu gehören auch WKA

NABU für Naturverträgliche Energiewende

NABU gegen Windkraft oder Biogasanlagen auf  Kosten des 
Artenschutzes



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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